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e) dem Staat, dessen Staatsbürgerschaft der Verdächtige 
hat oder, wenn er staatenlos ist, in dessen Hoheitsgebiet er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

f) der internationalen zwischenstaatlichen Organisation, 
die genötigt oder deren Nötigung versucht worden ist;

g) allen anderen betroffenen Staaten.

3. Jede Person, gegen die die in Absatz 1 bezeichneten Maß
nahmen ergriffen werden, ist berechtigt,

a) unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter 
des Staates, dessen Staatsbürgerschaft sie hat oder der ander
weitig zur Herstellung einer solchen Verbindung berechtigt 
ist, oder, wenn die betreffende Person staatenlos ist, des 
Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, in Verbindung zu treten;

b) den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfan
gen.

4. Die in Absatz 3 bezeichneten Rechte werden in Überein
stimmung mit den Gesetzen und sonstigen Vorschriften des 
Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdäch
tige befindet, wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen Vor
schriften die volle Verwirklichung der Zwecke gestatten müs
sen, für welche die Rechte nach Absatz 3 gewährt werden.

5. Die Absätze 3 und 4 berühren nicht das Recht jedes Ver
tragsstaates, der nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b einen 
Anspruch auf Gerichtsbarkeit hat, das Internationale Komi
tee vom Roten Kreuz aufzufordern, mit dem Verdächtigen 
Verbindung aufzunehmen und ihn zu besuchen.

6. Der Staat, der die vorläufige Untersuchung nach Absatz 1 
durchführt, unterrichtet die in Absatz 2 genannten Staaten 
oder Organisationen umgehend über das Ergebnis der Unter
suchung und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit aus
zuüben beabsichtigt.

Artikel 7

Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich 
verfolgt wird, teilt nach seinem Recht den Ausgang des Ver
fahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; 
dieser unterrichtet die anderen betroffenen Staaten und die 
betroffenen internationalen zwischenstaatlichen Organisatio
nen.

Artikel 8

1. Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verdäch
tige aufgefunden wird, ist, wenn er ihn nicht ausliefert, ver
pflichtet, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und unabhän
gig davon, ob die Tat in seinem Hoheitsgebiet begangen 
wurde, seinen zuständigen Behörden zum Zweck 'der Straf
verfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unter
breiten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der glei
chen Weise wie im Fall einer allgemeinen Straftat schwerwie
gender Art nach dem Recht dieses Staates.

2. Jeder Person, gegen die ein Verfahren wegen einer der 
in Artikel 1 genannten Straftaten durchgeführt wird, ist wäh
rend des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu 
gewährleisten, die den Genuß aller Rechte und Garantien ein
schließt, die das Recht des Staates vorsieht, in dessen Ho
heitsgebiet sie sich befindet.

Artikel 9

1. Einem aufgrund dieser Konvention gestellten Ersuchen 
um Auslieferung eines Verdächtigen wird nicht stattgegeben, 
wenn der ersuchte Vertragsstaat ernstliche Gründe für die 
Annahme hat,

a) daß das Auslieferungsersuchen wegen einer in Artikel 1 
genannten Straftat gestellt worden- ist, um eine Person we
gen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsbürgerschaft, ih

rer ethnischen Herkunft oder ihrer politischen Anschauun
gen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder

b) daß die Lage dieser Person

i) aus einem der unter Buchstabe а genannten Gründe
oder

ii) aus dem Grund, daß die zuständigen Behörden des 
zur Ausübung von Schutzrechten berechtigten Staa
tes keine Verbindung mit ihr aufnehmen können,

erschwert werden könnte.

2. Hinsichtlich der in -dieser Konvention definierten Straf
taten werden die Bestimmungen aller zwischen Vertrags
staaten anwendbaren Auslieferungsverträge und -Vereinba
rungen im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten geändert, 
soweit sie mit dieser Konvention unvereinbar sind.

, Artikel 10

1. Die in Artikel 1 genannten Straftaten gelten als in je
den zwischen Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsver
trag einbezogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten. 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende Straftaten in jeden künftig zwi
schen ihnen zu schließenden Auslieferungsvertrag aufzuneh
men.

2. Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Be
stehen eines Vertrages abhängig macht, ein Auslieferungs
ersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er kei
nen Auslieferungsvertrag hat, so steht es dem ersuchten 
Staat frei, diese Konvention als Rechtsgrundlage für die Aus
lieferung in bezug auf die in Artikel 1 genannten Straftaten 
anzusehen. Die Auslieferung unterliegt den übrigen im Recht 
des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.

3. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Be- 
stehen'eines Vertrages abhängig machen, erkennen unter sich 
die in Artikel 1 genannten Straftaten als der Auslieferung 
unterliegende Straftaten vorbehaltlich der im Recht des er
suchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.

4. Die in Artikel 1 genannten Straftaten werden für die 
Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behan
delt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich er
eignet haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten der Staa
ten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre Gerichtsbar
keit in Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 1 zu begründen.

Artikel 11

1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestge
hende Hilfe im Zusammenhang mit Strafverfahren, die in 
bezug auf die in Artikel 1 genannten Straftaten eingeleitet 
werden, einschließlich der Überlassung aller ihnen zur Ver
fügung stehenden und für das Verfahren erforderlichen Be
weismittel.

2. Absatz 1 läßt Verpflichtungen über die gegenseitige 
Rechtshilfe unberührt, die in anderen Verträgen enthalten 
sind.

Artikel 12

Soweit die Genfer Abkommen von 1949 zum Schutz von 
Kriegsopfern oder die Zusatzprotokolle zu diesen Abkom
men auf eine bestimmte Geiselnahme Anwendung finden 
und soweit Vertragsstaaten dieser Konvention nach jenen 
Abkommen zur strafrechtlichen Verfolgung oder zur Auslie
ferung des Geiselnehmers verpflichtet sind, findet diese Kon
vention keine Anwendung auf eine Geiselnahme, die im Ver
lauf von bewaffneten Konflikten im Sinne der Genfer Ab
kommen von 1949 und der dazugehörigen Protokolle ein
schließlich der in Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzprotokolls I 
von 1977 genannten bewaffneten Konflikte begangen wird, in 
denen Völker gegen Kolonialherrschaft und ausländische Ok-


